
........................................................................................................................................................... 
Name d. Erziehungsberechtigten (Blockschrift)  Beruf   Telefon 

............................................................................................................................................................ 
Plz.  Ort   Straße     Bundesland 

An die 
step Gästehäuser.Pinkafeld 
Verein zur Förderung der Schulen in Pinkafeld 
Steinamangerstraße 2 
7423 Pinkafeld 

V E R E I N B A R U N G  

Ich melde meine/n Tochter/ Sohn ..................................................  geb. am ................................., 
SchülerIn der Abteilung für  .........................................................., ........... Jahrgang an der HTBL 
Pinkafeld, für das volle Schuljahr 2019/20 in das STEP Gästehaus des Vereines zur Förderung 
der Schulen in Pinkafeld unter folgenden Bedingungen an: 

1) Die einmalige, sofort fällige Bearbeitungsgebühr je Jahr beträgt € 60,--. Die 
Bearbeitungsgebühr ist unverzüglich auf das Konto AT46 3312 5000 0070 2118 lautend auf 
Verein zur Förderung der Schulen in Pinkafeld, BIC: RLBBAT2E125 
Raiffeisenbezirksbank Oberwart, Bankstelle Pinkafeld zu überweisen. 

  
2) Die Jahresgebühr beträgt  € 4.490,-- (bei Unterbringung in Doppelzimmern mit Dusche und 

WC). Der Verein behält sich das Recht vor, bei wesentlichen Preisänderungen eine 
Preiskorrektur durchzuführen. Die Jahresgebühr ist in 10 Monatsraten (September bis Juni) 
zu je € 449,-- zu entrichten . Bei Unterbringung in einem Einbettzimmer wird ein Zuschlag 
in Höhe von € 105,-- pro Monat in Rechnung gestellt.  

 Bei Zahlung der Jahresgebühr bis 15.09.2019 entfällt die Bearbeitungsgebühr von € 60,-- - 
dies entspricht einem Preisnachlass von 1,3 %. 

  
3) Die einmalige Unfallversicherungsprämie je Jahr beträgt  € 4,--. Dadurch sind die 

BewohnerInnen während des Schuljahres gegen Unfälle im Bereich des Gästehauses, in 
ihrer Freizeit und auf der Fahrt vom und zum Heimatort versichert. 

4) Wird ein/e Schüler/in abgemeldet, oder ist der Verbleib aus Gründen der Disziplin 
usw. nicht mehr tragbar und wird er/sie deshalb aus dem Gästehaus ausgeschlossen, so sind 
gemäß dem Erlass des BMUK (vom 30. Jänner 1988; Zl. 39.680/42-Z/A/7/97) 20 % der 
aushaftenden Monatsbeträge weiterzubezahlen. Die Hausordnung ist einzuhalten! 

5) Das Gästehaus ist während der Weihnachts-, Semester-, Oster-, Pfingst- und Sommerferien 
und am Wochenende geschlossen. Volljährigen SchülerInnen  ist es gestattet - bei 
vorheriger Anmeldung -  die Wochenenden im Gästehaus ohne Aufsicht zu verbringen. In 
den Weihnachts-, Semester- und Osterferien sind die persönlichen Gegenstände der 
SchülerInnen in den Schränken zu versperren. Die Geschäftsführung behält sich das Recht 
vor, die Zimmer (in Ausnahmefällen) in den Weihnachts-; Semester-, Oster- oder 
Pfingstferien anderweitig zu vermieten.  



6) Die Zahlung der monatlichen Gebühr erfolgt mittels Bankeinzug. Wir bitten Sie, 
beiliegenden Einzugsauftrag zu unterfertigen und uns bis spätestens 30.06.2019 zu 
retournieren. Bei einem Zahlungsrückstand von 2 Monaten behält sich die 
Geschäftsführung vor, den Schüler/ die Schülerin aus dem Gästehaus auszuschließen. Bei 
nicht gedeckten Einzugsaufträgen wird zusätzlich zu den Bankspesen eine 
Bearbeitungsgebühr von € 10,-- verrechnet. 

7) Fälligkeit: Die monatliche Gebühr wird mit 10. des jeweiligen Monats eingezogen. 
 Die Unfallversicherungsprämie wird mit der Gebühr für den Monat September  
 eingezogen. 

8) Vom Schüler/ von der Schülerin verursachte Schäden, Verunreinigungen und 
Verschmutzungen, die über das normale Ausmaß hinausgehen, werden den 
Erziehungsberechtigten bzw. den eigenberechtigten SchülerInnen in Rechnung gestellt. 

9) Als Gerichtsstand wird Oberwart vereinbart. 

10) Ich erkläre die Annahme dieses Vertrages und nehme den vorstehenden Wortlaut 
vollinhaltlich zur Kenntnis. Streichungen oder Änderungen des obigen Textes sind nicht 
rechtswirksam, es sei denn, sie werden von der Geschäftsführung gegengezeichnet. Dieser 
Vertrag ist vom/von der eigenberechtigten Schüler/Schülerin bzw. vom zur Zahlung 
verpflichteten Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen. 

 ....................................................  ......................................................... 
   Ort, Datum    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten/ 
        des Schülers/der Schülerin 
___________________________________________________________________________ 

Dieses Formular erhalten Sie 2-fach. Eines davon behalten Sie bitte als Beleg bei sich, das zweite 
senden Sie mit dem ausgefüllten Datenblatt bis spätestens 30.06.2019 an den Verein zur 
Förderung der Schulen in Pinkafeld, Steinamangerstraße 2, 7423 Pinkafeld.. Wenn Sie 
innerhalb von 14 Tagen nach Einlangen Ihrer Anmeldung von uns keine Absage erhalten, 
gilt Ihr/e Sohn / Tochter als aufgenommen.  
___________________________________________________________________________ 

Zimmerwunsch:  Zweibettzimmer     0   
         Zutreffendes bitte ankreuzen 
  Einbettzimmer        0 

Gewünschte/r Zimmerkollege/in: .......................................................... 
  ..........................................................    
      
Nach Möglichkeit wird den Zimmerwünschen entsprochen. Die endgültige Einteilung erfolgt 
jedoch nach pädagogischen und nach organisatorischen Notwendigkeiten. 
___________________________________________________________________________ 
Für Rückfragen und Auskünfte steht Ihnen das Team der step Gästehäuser.Pinkafeld sehr  
gerne zur Verfügung! Telefon: 03357/46274, Fax 462749 email: office@step-pinkafeld.at 
Telefonnummer der HTL Pinkafeld: 03357/42491-101


